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********************************************************************************** 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: 

EINFÜGUNGEN SIND UNTERSTRICHEN; 

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 

********************************************************************************** 

 

[…] 

3. Abschnitt: Zum Handel zugelassene echte Pensionsgeschäfte  

[…] 

3.2 GC Pooling Repo Segment 

 […] 

3.2.1 Spezifikationen für ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling ECB Basket Repo

 („GC Pooling ECB Basket Repo”) 

[…] 

3.2.1.4 Re-use 

Die weitere Verwendung der dem Käufer im Rahmen eines GC Pooling ECB Basket Repos 

übereigneten Wertpapiere und übertragenen Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 

Vereinbarungen von CBL oder eines entsprechenden TPCM über die weitere Verwendung 

übereigneter Wertpapiere und übertragener Ansprüche erfüllt sind. In diesem Fall kann der 

Käufer die ihm übereigneten Wertpapiere oder übertragenen Ansprüche während der 

Laufzeit des zugrunde liegenden GC Pooling ECB Basket Repos  

− […] 

− im Rahmen sonstiger bilateraler Sicherheitengeschäfte verpfänden bzw. übertragen oder 

− an die Deutsche Bundesbank oder an die Banque centrale du Luxembourg verpfänden. 

 […] 
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3.2.2 Spezifikationen für ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling ECB EXTendedBasket 

Repo („GC Pooling ECB EXT. Basket Repo”) 

[…] 

3.2.2.4 Re-use 

Die weitere Verwendung der dem Käufer im Rahmen eines GC Pooling ECB EXT. Basket 

Repos übereigneten Wertpapiere und übertragenen Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 

Vereinbarungen von CBL oder eines entsprechenden TPCM über die weitere Verwendung 

übereigneter Wertpapiere und übertragener Ansprüche erfüllt sind. In diesem Fall kann der 

Käufer die ihm übereigneten Wertpapiere oder übertragenen Ansprüche während der 

Laufzeit des zugrunde liegenden GC Pooling ECB EXT. Basket Repos 

− im Rahmen weiterer GC Pooling ECB EXT. Basket Repos in der gleichen oder einer 

anderen Handelswährung als Sicherheit übereignen bzw. übertragen, 

− an die Eurex Clearing AG zur Besicherung von Margin-Verpflichtungen verpfänden, 

oder 

− im Rahmen sonstiger bilateraler Sicherheitengeschäfte verpfänden. bzw. übertragen 

oder 

− an die Deutsche Bundesbank oder an die Banque centrale du Luxembourg 

verpfänden. 

 […] 

3.2.3 Spezifikationen für ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling International Maximum 

Quality Basket Repo („GC Pooling INT MXQ Basket Repo”) 

[…] 

3.2.3.4 Re-use 

Die weitere Verwendung der dem Käufer im Rahmen eines GC Pooling INT MXQ Basket 

Repos übereigneten Wertpapiere und übertragenen Ansprüche ist nur zulässig, soweit die 

Vereinbarungen von CBL oder eines entsprechenden TPCM über die weitere Verwendung 

übereigneter Wertpapiere und übertragener Ansprüche erfüllt sind. In diesem Fall kann der 

Käufer die ihm übereigneten Wertpapiere oder übertragenen Ansprüche während der 

Laufzeit des zugrunde liegenden GC Pooling INT MXQ Basket Repos 

− […] 

− im Rahmen sonstiger bilateraler Sicherheitengeschäfte verpfänden oder übertragen. 
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 […] 

3.2.4 Spezifikationen für ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling Single Issuer Basket 

Repo („GC Pooling Single Issuer Basket Repo”) 

[…] 

3.2.5 Spezifikationen für ein GC Pooling Repo auf einen GC Pooling Green Bond Basket 

Repo („GC Pooling Green Bond Basket Repo”) 

 Für ein GC Pooling Green Bond Basket Repo gelten die Spezifikationen für einen GC 

Pooling ECB Basket Repo unter Ziffer 3.2.1 entsprechend. Davon ausgenommen ist die in 

Ziffer 3.2.1.4 Satz 2 geregelte Möglichkeit der Verpfändung von übereigneten Wertpapieren 

oder übertragenen Ansprüchen an die Deutsche Bundesbank oder an die Banque centrale 

du Luxembourg. 

3.3 Select Invest 

[…] 

3.3.3 Verpflichtung zur Einbeziehung in das Clearing durch die Eurex Clearing AG  

(1) Teilnehmer, zwischen denen ein Select Invest Repo zustande gekommen ist, sind sich 

gegenseitig verpflichtet, jeweils alles ihrerseits Erforderliche zu tun, um die Einbeziehung 

des jeweiligen Select Invest Repos in das Clearing durch die Eurex Clearing AG am 

jeweiligen vertraglich vereinbarten AnfangsdDatum des Front Legs zu gewährleisten. 

(2) Der jeweilige Select Invest Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 

auf dem für den Handel von Select Invest Repos genutzten Geldkonto bei der CBL nach 

Ziffer 2.2 Abs. (7) lit. b) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am vertraglich vereinbarten 

AnfangsdDatum des Front Legs ein ausreichend hohes Guthaben zur Erfüllung seiner 

Kaufpreiszahlungsverpflichtung aus dem Select Invest Repo vorhanden ist („Pre-Funding-

Frist“). Ist der Select Invest-Teilnehmer seiner Verpflichtung, bis zum Ende der Pre-Funding-

Frist am vereinbarten AnfangsdDatum des Front Legs ein ausreichend hohes Guthaben auf 

dem CBL-Konto bereitzustellen, nicht nachgekommen, bzw. hat die Eurex Clearing AG aus 

anderen triftigen Gründen ein Select Invest Repo bis zur Pre-Funding-Frist nicht zur 

Novation angenommen, erfolgen seitens der Eurex Clearing AG keine weiteren Versuche 

zur Novation des Select Invest Repo. Solche Select Invest Repos gelten als automatisch von 

der Eurex Repo storniert, ohne dass den Teilnehmern weitere gegenseitige Verpflichtungen 

entstehen. Die Pre-Funding-Frist wird auf der Website der Eurex Repo veröffentlicht und 

kann gegebenenfalls nach vorheriger Mitteilung an die Teilnehmer der Eurex Repo geändert 

werden. 
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[…] 

(4) Ein Select Invest Teilnehmer kann bei der Eurex Repo beantragen, die Select Invest Repos 

nach einem Zeitplan mit früher Abwicklung („früher Cash Sweep“) auszuführen, der 

verkürzte Handelszeiten für Select Invest Geschäfte mit taggleicher Abwicklung sowie eine 

verkürzte Pre-Funding-Frist für alle Select Invest Geschäfte vorsieht. Der Antrag kann pro 

GC Pooling-Währung gestellt werden. Die Zeiten für den frühen Cash Sweep sind für alle 

Select Invest Teilnehmer, die sich dafür entschieden haben, einheitlich und werden auf der 

Website der Eurex Repo veröffentlicht.  

[…] 

3.3.5 Einvernehmliche Aufhebung 

(1) Beabsichtigen die Teilnehmer einen Select Invest Repo aufzuheben, müssen sie die 

Aufhebung durch übereinstimmende unwiderrufliche Erklärung gegenüber der Eurex Repo 

beantragen. Die Erklärungen müssen per E-Mail an die folgende Adresse gerichtet werden: 

funchelp@eurexrepo.comRepo.Trading@eurex.com.  

[…] 

* * * * *  

 


